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Canzloia communala Lantsch    Gemeindekanzlei Lenz    7083 Lantsch/Lenz  

  

Voia Principala 90 Telefon  081 659 01 01  verwaltung@lantsch-lenz.ch 

7083 Lantsch/Lenz Einwohnerdienste 081 659 01 02 www.lantsch-lenz.ch 

 

Willkommen in Lantsch/Lenz 
Anmeldung          (Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung: Mo-Fr. 08.30-11.00 Uhr, Di + Do 14.30-17.00 Uhr) 

Wer in der Gemeinde Lantsch/Lenz Wohnsitz oder Aufenthalt nimmt, hat sich persönlich innert 14 Tagen seit dem 
Zuzug anzumelden. Personen ohne gültige Aufenthaltsbewilligung müssen sich spätestens am 1. Arbeitstag bei uns 
anmelden. 

Folgende Dokumente sind mitzubringen: 

□ Formular Gemeinde ausgefüllt 

□ Gültiger Ausländerausweis oder Gesuch A1 □ Gültiger Pass oder Identitätskarte 

□ Heimatschein für Niederlassung Schweizer □ Heimatausweis für Wochenaufenthalt 

□ Familiennachweis □ Krankenkassenpolice / -Karte 

□ Arbeitsvertrag □ Mietvertrag 
An-/Abmeldebestätigungen sind kostenpflichtig und bei Abholung zu bezahlen. 

Abmeldung 
Wer von Lantsch/Lenz wegzieht, muss sich vor dem Weggang persönlich/telefonisch melden und 
die Wegzugsadresse sowie das Wegzugsdatum mitteilen.  

Feuerwehrpflicht 

Gemäss Artikel 5 des Feuerwehrgesetzes sind Männer und Frauen mit Wohnsitz in der Gemeinde Lantsch/Lenz ab 
dem Jahr, in welchem man das 21. Altersjahr erreicht, feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrpflicht endet Ende des Jahres, 
des vollendeten 45. Altersjahrs. Stichtag ist der 31.12.! 

Beispiel Feuerwehrpflicht im 2025: Jahrgänge 1980 bis 2004 

Feuerwehrpflichtig sind Schweizer und Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung B + C 

Wohnungswechsel und Stromzähler 
Jeder Wohnungswechsel, auch innerhalb der Gemeinde, ist innert 14 Tagen zu melden. Falls Ihr 
Stromzähler bei Wegzug oder Wohnungswechsel abgelesen werden muss, bitte rechtzeitig der 
Gemeindeverwaltung melden.  

Hundehalter 
Hundehalter müssen ihren Hund der Gemeinde melden und bei AMICUS registrieren. 

Abfall und Entsorgung 
Es dürfen nur die offiziellen blauen Kehrichtsäcke der Gemeinde Lantsch/Lenz verwendet 
werden! 
Kehrichtsäcke bitte in den Kehrichtsammelstellen/Molok deponieren. Die blauen Gemeinde-Kehrichtsäcke können im 
Volg und in der Gemeindeverwaltung gekauft werden, Grössen: 17l, 35l, 60l, 110l.  

Öffnungszeiten Werkhof (La Figlia 2) 
Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr, Freitag 15.00 – 16.00 Uhr  079 635 00 18 

Notfallnummern 
Polizei  117 Kantonspolizeiposten Lenzerheide   081 257 78 10 
Feuerwehr  118 Kantonspolizeiposten Tiefencastel   081 257 77 70 
REGA  1414  
Dargebotene Hand  143 Spital Thusis  081 257 77 70 
Notrufnummer  144 

Arztpraxen 
Dr. med. Daniel Capitani Arztpraxis Dr. Fierz Lenzerheide AG Arztpraxis Bergamin GmbH 
Senda Baselgia 2B Voa Principala 68 Voa Principala 20 
7078 Lenzerheide 7078 Lenzerheide 7077 Valbella 
Tel. 081 384 12 30 081 384 27 77 081 384 20 22 
 

Lantsch/Lenz, 17. September 2025 
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